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Niederschrift 
über die öffentliche Sitzung 

des Ortsgemeinderates 
der Ortsgemeinde Hallschlag 

 
Sitzungstermin:  27.06.2019 
Sitzungsbeginn:  19:05 Uhr 
Sitzungsende:  21:00 Uhr 
Ort, Raum:  Hallschlag, im Jugend- und Dorfgemeinschaftshaus 

 

ANWESENHEIT:  gesetzliche Zahl der Mitglieder: 9 

Vorsitz 

Herr Dirk Weicker Ortsbürgermeister    

Mitglieder 

Herr Hans Jürgen Breuer       

Herr Tim Bützer       

Herr Artur Colgen 2. Beigeordneter    

Herr Oswald Hoffmann       

Herr Karl Heinz Jenniges       

Herr Lothar Laskowski       

Herr Roland Quetsch       

Frau Anja Schneider 1. Beigeordnete    

Verwaltung 

Frau Petra Sonntag Schriftführerin    

 

Fehlende Personen:   
   
 
Die Mitglieder des Ortsgemeinderates waren durch Einladung vom 18.06.2019 auf Donnerstag, 
27.06.2019 unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. 
 

Zeit, Ort und Stunde der Sitzung sowie die Tagesordnung waren öffentlich bekannt gegeben. 
Der Vorsitzende stellte bei Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die ordnungsgemäße 
Einberufung Einwendungen nicht erhoben werden. 
 

Der Ortsgemeinderat war - nach der Zahl der erschienenen Mitglieder - beschlussfähig. 
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TAGESORDNUNG 
 
öffentliche Sitzung 

1. Begrüßung, Einführung und Verpflichtung der gewählten Ratsmitglieder 
Vorlage: 1-2151/19/14-189 

2. Ernennung des Ortsbürgermeisters 
Vorlage: 1-2153/19/14-191 

3. Wahl der ehrenamtlichen Beigeordneten 
Vorlage: 1-2154/19/14-192 

4. Ernennung, Vereidigung und Einführung der ehrenamtlichen Beigeordneten 
Vorlage: 1-2155/19/14-193 

5. Bildung von Ausschüssen 
Vorlage: 1-2156/19/14-194 

6. Wahl der Ausschussmitglieder 
Vorlage: 1-2157/19/14-195 

7. Fortschreibung des Forsteinrichtungswerkes 2019 - 2028 der Ortsgemeinde Hallschlag - 
Auftragsvergabe 
Vorlage: 1-2127/19/14-188 

8. Verschiedenes 

 
nichtöffentliche Sitzung 

9. Mitteilungen 

 
Zur Tagesordnung wurden folgende Einwendungen erhoben bzw. Ergänzungen und 
Dringlichkeitsanträge eingebracht: 
 
Der Ortsgemeinderat stimmte der Erweiterung um den Tagesordnungspunkt 9 - Mitteilungen - im 
nichtöffentlichen Teil einstimmig zu.  
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Protokoll: 
 
TOP 1: Begrüßung, Einführung und Verpflichtung der gewählten Ratsmitglieder 

Vorlage: 1-2151/19/14-189 
 
Sachverhalt: 
 
Die Mitglieder des Ortsgemeinderates Hallschlag wurden am 26. Mai 2019 im Wege der 
Mehrheitswahl gewählt. Alle Gewählten haben ihr Mandat angenommen. 

 
 
Zu Beginn der konstituierenden Sitzung des Ortsgemeinderates sind die Ratsmitglieder gemäß § 
30 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) auf ihre Pflichten, die sich aus der Gemeindeordnung 
ergeben, hinzuweisen:  
 
„Nach § 30 Abs. 1 der Gemeindeordnung haben Sie als Ratsmitglied Ihr Amt unentgeltlich 
nach freier, nur durch die Rücksicht auf das Gemeinwohl bestimmter 
Gewissensüberzeugung auszuüben. Sie sind an Weisungen und Aufträge Ihrer Wähler nicht 
gebunden.  
 
Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet über Angelegenheiten, die dem Datenschutz 
unterliegen oder die in nichtöffentlicher Sitzung des Rates oder der Ausschüsse beraten 
werden. Diese Schweigepflicht ergibt sich aus § 20 Abs. 1 der Gemeindeordnung.  
 
§ 21 Abs. 1 der Gemeindeordnung verpflichtet die Ratsmitglieder zu einer besonderen 
Treuepflicht gegenüber der Verbandsgemeinde. Dies bedeutet, dass Ratsmitglieder 
Ansprüche oder Interessen Dritter gegenüber der Verbandsgemeinde nicht vertreten 
dürfen, es sei denn, dass es sich um eine gesetzliche Vertretung handelt.“  
 
 
Die Verpflichtung auf die genannten Vorschriften der Gemeindeordnung erfolgt durch Handschlag.  
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:   zur Kenntnis genommen 
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TOP 2: Ernennung des Ortsbürgermeisters 

Vorlage: 1-2153/19/14-191 
 
Sachverhalt: 
 
Die Wahl des Ortsbürgermeisters erfolgte im ersten Wahlgang am 26. Mai 2019, zeitgleich mit der 
Wahl des Ortsgemeinderates.  
 
Der Wahlausschuss hat das Ergebnis dieser Wahl wie folgt festgestellt: 
 

Wahlberechtigte: 371 

Wählerinnen und Wähler: 213; Wahlbeteiligung 57,5 % 

ungültige Stimmen:  4 

gültige Stimmen 209 

Davon entfielen auf  

Dirk Weicker 153 Ja-Stimmen (= 73,21 %) 

 56 Nein-Stimmen (= 26,79 %) 

 
Damit ist Herr Dirk Weicker erneut zum Ortsbürgermeister der Ortsgemeinde Hallschlag gewählt. 
 
Der gewählte Ortsbürgermeister wird in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates als 
ehrenamtlicher Ortsbürgermeister ernannt.  
 
 
Die Ernennung erfolgt durch den bisherigen ersten Beigeordneten.  
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:   zur Kenntnis genommen 
  
 
 
 
TOP 3: Wahl der ehrenamtlichen Beigeordneten 

Vorlage: 1-2154/19/14-192 
 
Sachverhalt: 
 
Nach § 5 der Hauptsatzung hat die Ortsgemeinde Hallschlag ein bis drei ehrenamtliche 
Beigeordnete.  
 
Zunächst ist im Rat zu entscheiden, ob für die jetzige Wahlperiode ein, zwei oder drei 
Beigeordnete gewählt werden sollen.  
 
 
Beschluss: 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt für die jetzige Wahlperiode zwei Beigeordnete zu wählen.  
 
Beschlussfassung:  
 
Die ehrenamtlichen Beigeordneten werden nach § 53 a GemO vom Gemeinderat gewählt. 
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Wählbar sind sowohl Mitglieder des Ortsgemeinderates als auch „Nicht-Ratsmitglieder“, welche die 
deutsche Staatsangehörigkeit oder die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der 
Europäischen Union besitzen und am Tag der Wahl das 23. Lebensjahr vollendet haben.  
 
Zu ehrenamtlichen Beigeordneten dürfen u.a. nicht gewählt werden, wer nicht Bürger*in der 
Ortsgemeinde Hallschlag ist oder wer gegen Entgelt bei der Verbandsgemeinde beschäftigt ist. 
 
Das Wahlverfahren ist in § 40 GemO geregelt: 
 
Es können nur solche Personen gewählt werden, die dem Ortsgemeinderat unmittelbar vor der 
Wahl vorgeschlagen werden. Die Wahl hat in geheimer Wahl durch Stimmzettel zu erfolgen.  
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen erhält; Stimmenenthaltungen und ungültige 
Stimmen zählen bei der Feststellung der Stimmenmehrheit nicht mit.  
 
 
Die Auszählung der Stimmen erfolgt durch die Vorsitzende und mindestens zwei dazu 
beauftragten Ratsmitgliedern. Über jede Wahl ist eine Wahlniederschrift anzufertigen. 
 
Das Stimmrecht der Vorsitzenden ruht gem. § 36 Abs. 3 Nr. 1 GemO. 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:   siehe einzelne Beschlüsse 
  
 
 
 
TOP 4: Ernennung, Vereidigung und Einführung der ehrenamtlichen Beigeordneten 

Vorlage: 1-2155/19/14-193 
 
Sachverhalt: 
 
Die in der heutigen Sitzung unter TOP 3 gewählten Beigeordneten sind nach § 54 GemO unter 
Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamten zu ernennen. Die Amtszeit der 
ehrenamtlichen Beigeordneten entspricht der Dauer der gesetzlichen Wahlzeit des 
Ortsgemeinderates. Nach ihrer Ernennung leisten die ehrenamtlichen Beigeordneten den 
Diensteid und werden in ihre Ämter eingeführt. Ernennung, Vereidigung und Amtseinführung 
erfolgen durch den Ortsbürgermeister.  
 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:   zur Kenntnis genommen 
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TOP 5: Bildung von Ausschüssen 

Vorlage: 1-2156/19/14-194 
 
Sachverhalt: 
 
Gem. § 2 der Hauptsatzung waren in der vergangenen Legislaturperiode folgende Ausschüsse 
eingerichtet:  
 

Rechnungsprüfungsausschuss   3 Mitglieder 
Bau-, Forst- und Wegeausschuss   7 Mitglieder 

 
Ausschüsse können auch zu einem späteren Zeitpunkt durch Beschluss des Gemeinderates 
eingerichtet werden.  
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat bestätigt für die neue Wahlperiode die Bildung folgender Ausschüsse:  

 
Rechnungsprüfungsausschuss  3 Mitglieder / 3 Stellvertreter*innen 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 9   
 
 
 
TOP 6: Wahl der Ausschussmitglieder 

Vorlage: 1-2157/19/14-195 
 
Sachverhalt: 
 
Das Stimmrecht der Vorsitzenden ruht bei Wahlen gem. § 36 Abs. 3 Nr. 1 Gemeindeordnung 
(GemO).  
 
Sachverhalt: 
Die eingerichteten Ausschüsse sollen wie folgt besetzt werden:  
 
 
Für jedes Ausschussmitglied des Rechnungsprüfungsausschusses ist ein(e) Stellvertreter*in zu 
wählen. 
 
 
Auf Beschluss des Ortsgemeinderates kann die Wahl der Ausschussmitglieder offen durch 
Handzeichen erfolgen (siehe § 40 Abs. 5 GemO).  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt, die Wahl der Ausschussmitglieder offen durch Handzeichen 
durchzuführen.  
 
Beschluss: einstimmig beschlossen 
9 Ja-Stimmen 
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Folgende Mitglieder und Stellvertreter*Innen werden in die Ausschüsse gewählt:  
 
Rechnungsprüfungsausschuss (3 Mitglieder) 
 

Mitglied: Stellvertreter*in 

Tim Bützer Hans-Jürgen Breuer 

Oswald Hoffmann Roland Quetsch 

Lothar Laskowski Karl-Heinz Jenniges  

 
 
 
Wahl von zwei Vertretern in die Verbandsversammlung des Zweckverbands 
Kindergarten Hallschlag-Scheid Ormont 
 
 
Entsprechend der Verbandsordnung sind die Mitglieder dieses Zweckverbandes die 
Ortsgemeinden Hallschlag, Ormont und Scheid. Die Verbandsversammlung besteht aus sechs 
Vertretern der Verbandsmitglieder. Davon entfallen drei auf die Ortsgemeinde Hallschlag. 
 
Vertreter kraft Gesetzes ist gemäß § 8 Absatz 2 Satz 3 KomZG in Verbindung mit § 88 Absatz 1 
Satz 1 GemO der Ortsbürgermeister, sodass gemäß § 88 Absatz 1 Satz 5 GemO noch zwei 
weitere Vertreter nach den Bestimmungen des § 45 GemO zu wählen sind. 
 
Die Wahl der Vertreter wird gemäß § 45 Absatz 2 GemO in Verbindung mit § 33 Abs. 3 KWG nach 
den Grundsätzen der Mehrheitswahl durchgeführt.  
Gewählt wird geheim mittels Stimmzettel. Jedes Ratsmitglied kann so viele Namen wählbarer 
Personen auf dem Stimmzettel aufführen, wie Vertreter zu wählen sind. 
Auf jede Person, deren Name auf dem Stimmzettel vermerkt wurde, entfällt eine Stimme. Einer 
Person können nicht mehrere Stimmen gegeben werden. Die Sitze werden in der Reihenfolge der 
auf die einzelnen Personen entfallenen Stimmenzahl besetzt. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los. 
 
Das Stimmrecht des Vorsitzenden ruht gemäß § 36 III Nr. 1 GemO. 
 
 
II. Bildung Wahlvorstand 
Zur Durchführung der Wahl wurde ein Wahlvorstand gemäß § 25 Abs. 8 GeschO wie folgt gebildet: 
 

1. Ortsbürgermeister Dirk Weicker  als Vorsitzender und Wahlleiter 

2. Ratsmitglied Oswald Hoffmann . als Beisitzer, gem.  §  25 Abs. 8 GeschO 

3. Ratsmitglied Roland Quetsch   als Beisitzer, gem.  §  25 Abs. 8 GeschO 

4. VG-Mitarbeiter Petra Sonntag...................... als Schriftführer 
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Beschluss: 
 
Wahl der Vertreter in die Verbandsversammlung des Zweckverbands 
Kindergarten Hallschlag-Scheid-Ormont 
 

Liste der Stimmberechtigten 
für die Wahl der zwei Vertreter in die 

Verbandsversammlung des Zweckverbands Kindergarten Hallschlag-Scheid-Ormont 
 

lfd. 
Nr, 

Name Vorname 
Vermerk 

Stimmabgabe 

1. Breuer Hans-Jürgen x 

2. Bützer Tim X 

3. Colgen Arthur X 

4. Schneider Anja X 

5. Hoffmann Oswald X 

6. Jenniges Karl-Heinz X 

7. Laskowski Lothar X 

8. Quetsch Roland X  

 
 

Feststellung des Wahlergebnisses: 
 
Der Vorsitzende stellte sodann unter Hinzuziehung des Wahlvorstandes das Wahlergebnis 
wie folgt fest:  
 

 
lfd.  

 
Name 

 
Vorname 

Anzahl der 
Stimmen 

Nr.    

1. 
Hoffmann Oswald 

4 

2. 
Bützer Tim 

5 

3. 
Schneider Anja 

7 

 
 
 
Gewählt sind als Vertreter: 

 
lfd.  

 
Name 

 
Vorname 

Nr.   

1. 
Schneider Anja 

2. 
Bützer Tim 
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Dieses Wahlergebnis wurde vom Vorsitzenden sofort bekannt gegeben. 
 
 
 
Vollzogen laut Wahlhandlung vom heutigen Tage: 
 
 

Der Wahlvorsteher 

 

BBeisitzer 

 

Der Schriftführer 
 
gez. Dirk Weicker 

  
gez. Oswald Hoffmann 

  
gez. Petra Sonntag 
 

 
 

  
gez. Roland Quetsch 

  
 
 

 
 
Abstimmungsergebnis:   siehe einzelne Beschlüsse 
  
 
TOP 7: Fortschreibung des Forsteinrichtungswerkes 2019 - 2028 der Ortsgemeinde 

Hallschlag - Auftragsvergabe 
Vorlage: 1-2127/19/14-188 

 
Sachverhalt: 
 
Der Ortsgemeinderat hat mit Beschluss vom 20.09.2018 festgelegt, die Fortschreibung des 
Forsteinrichtungswerkes 2019 – 2028 für den Gemeindewald Hallschlag durch einen privaten 
Forstsachverständigen erstellen zu lassen. 
 
Die durch die Verwaltung erfolgte beschränkte Ausschreibung brachte folgende Angebote: 
 

Anbieter Angebotssumme 

Angebot I 15.996,34 € 
 

Angebot II 16.415,46 € 

Angebot III 16.939,35 € 

Angebot IV 17.285,13 € 

 
Als Ergebnis der Ausschreibung ist festzustellen, dass das Angebot I der wirtschaftlichste Anbieter 
ist. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
Gemäß § 7 Absatz 3 Satz 2 Landeswaldgesetz erfolgt die Aufstellung durch die 
Landesforstverwaltung kostenfrei. 
Bei Aufstellung durch private Sachkundige übernimmt das Land die zuwendungsfähigen und 
nachgewiesenen Kosten der Körperschaften in voller Höhe. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Ortsgemeinderat Hallschlag beschließt, dass das Büro FoNat, Pluwig, mit der Erstellung des 
Forsteinrichtungswerkes für den Zeitraum 2019 bis 2028 zum Angebotspreis von 15.996,34 € 
beauftragt werden soll.  
 
 
Abstimmungsergebnis:   einstimmig beschlossen 
Ja: 9   
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TOP 8: Verschiedenes 
 
 

 Session-Zugang für alle Ratsmitglieder 
 Mitfahrerparkplatz am Stausee – Zuständigkeit liegt beim LBM 
 Radbus hält in Hallschlag am Bahnhof – wie sieht die Route aus? 
 Auto am Bahnhof – Auto wird abgeschleppt in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt 
 Plage von Füchsen in Hallschlag – teilweise wurden Tiere gerissen 
 Brunnen am Dorfplatz – Reparatur der Bank ist notwendig 
 700-Jahr-Feier in 2021 – Beginn der Planung 
 Bewuchs gepflasterte Bürgersteige – die Pflege muss durch den Eigentümer erfolgen. Ein 

Hinweis erfolgt an den Eigentümer 
 Infoblatt für Neubürger in der Ortsgemeinde  
 Schild Baugebiet „Häselpesch“ in der Trierer Straße  
 Reparatur Freischmiede 
 Vor-Ort-Seminar für Haushaltswirtschaft am Freitag, 18.10.2019 

Teilnehmer: max. 40  
Kosten: 1.400 € + Miete Bürgerhaus 

 
 
Abstimmungsergebnis:   keine Abstimmung 
  
 
 
 
 
 
 

Für die Richtigkeit: Datum: 01.07.2019 

 
 
   

(Vorsitzender)  (Protokollführer) 

 



Niederschrift über die Wahl der/des Ersten Beigeordneten

der Ortsgemeinde Hallschlag am 27.06.2019

Anwesend sind unter Vorsitz von Ortsbürgermeister Dirk Weicker:

Schneider, Anja

Colgen, Artur

E3reuer, Hans-Jürgen

Quetsch, Roland

Bützer, Tim

Laskowski, Lothar

Jenniges, Karl-Heinz

Hoffmann, Oswald

von der Verbandsqemeindeverwaltunq:

Sonntag, Petra / Schriftführerin

Bildung des Wahlausschusses

Auf Vorschlag aus dem Ortsgemeinderat werden zwei Ratsmitglieder zu Beisitzern in den

Wahlausschuss bestellt. Dem Wahlausschuss gehören an:

*
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Ortsbürgermeister Dirk Weicker als Vorsitzender

als Beisitzer

als Beisitzer

* Petra Sonntag, Verbandsgemeindeverwaltung als Schriftführer

Vor Beginn der Wahlhandlung wird der Ortsgemeinderat über das Wahlverfahren informiert.
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1. Wahlgang

Aus dem Ortsgemeinderat wird/ werden für die Wahl zur/zum Ersten Beigeordneten vorge-
schlagen:

* "'ro-s Cl "')'S 4 -J C{
*

'J

Die anwesenden Ratsmitglieder werden namentlich zur geheimen Stimmabgabe mit Stimm-
zettel aufgerufen.

Anschließend stellt der Wahlausschuss das Ergebnis des 1 . Wahlganges wie folgt fest:

stimmberechtigte Ratsmitglieder: !

abgegebene Stimmen: fl
?t?

ungültige Stimmen/ Enthaltungen:

gültige Stimmen: . '

davon für:

'&'fl-1 C! S';'!(,k Cfö
T

!
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2. Wahlgang

Da im 1 . Wahlgang keiner der Vorschläge die erforderliche Mehrheit (mehr als die Hälfte der
abgegebenen Stimmen) erhalten hat, ist die Wahl bei unveränderten Wahlvorschlägen zu
wiederholen.

Die anwesenden Ratsmitglieder wurden namentlich zur geheimen Stimmabgabe mit Stimm-
zettel aufgerufen.

Anschließend stellte der Wahlausschuss das Ergebnis des 2. Wahlganges wie folgt fest:

stimmberechtigte Ratsmitglieder:

abgegebene Stimmen:

ungültige Stimmen/ Enthaltungen:

gültige Stimmen:

,,?
Ir

/

/

davon für:

s'o? ?o ai (l & "1 iut4- C'
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Stichwahl

Da im 2. Wahlgang ebenfalls keiner der Vorschläge die erforderliche Mehrheit (mehr als die
Hälfte der abgegebenen Stimmen) erhalten hat, findet zwischen den beiden Vorschlägen mit
der höchsten Stimmenzahl eine Stichwahl statt.

Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, wer in die Stichwahl kommt; der Losentscheid
erfolgt durch den Vorsitzenden.

Die anwesenden Ratsmitglieder wurden namentlich zur geheimen Stimmabgabe mit Stimm-
zettel aufgerufen.

Anschließend stellte der Wahlausschuss das Ergebnis der Stichwahl wie folgt fest:

stimmberechtigte Ratsmitglieder:

abgegebene Stimmen:

ungültige Stimmen/ Enthaltungen:

gültige Stimmen:

davon für:

l). e.,'L==A
s,i.,»wss'<-x?s'y?(k , "5J% 1() ?.'J%(-Ayl7U7



Der Vorsitzende stellt fest, dass .L,.. %ffi,.,,-./., damit zur/zum Ersten

Beigeordneten der Ortsgemeinde Hallschljg gewählt ist. Die/der Gewählte nimmt die Wahl
an.

Hallschlag, 27.06.2019

uSS

(Dirk Weicker, Ortsbürgermeister)

%- h

(Petra Sonntag, Schmtführerin)
el

ß,%

(BeiJtJr/in) (Beisifüir/in)



Niederschrift über die Wahl der/des 2. Beigeordneten

der Ortsgemeinde Hallschlag am 27.06.2019

Anwesend sind unter Vorsitz von Ortsbürgermeister Dirk Weicker:

Schneider, Anja

Colgen, Artur

Breuer, Hans-Jürgen

Quetsch, Roland

Bützer, Tim

Laskowski, Lothar

Jenniges, Karl-Heinz

Hoffmann, Oswald

von der Verbandsqemeindeverwaltunq:

Sonntag, Petra / Schriftführerin

Bildung des Wahlausschusses

Auf Vorschlag aus dem Ortsgemeinderat werden zwei Ratsmitglieder zu Beisitzern in den
Wahlausschuss bestellt. Dem Wahlausschuss gehören an:

*

0 RoafS-m!:fÖgmeda:a;,;'>:(-,=?'JfüJ-Z»j"J
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Ortsbürgermeister Dirk Weicker

nCl 'rvr)

als Vorsitzender

als Beisitzer

als Beisitzer

Petra Sonntag, Verbandsgemeindeverwaltung als Schriftführer

Vor Beginn der Wahlhandlung wird der Ortsgemeinderat über das Wahlverfahren informiert.
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l.Wahlgang

Aus dem Ortsgemeinderat wird/ werden für die Wahl zur/zum 2. Beigeordneten vorgeschla-
gen:

- =?,,- (4 ("ff iü

m*

*

@

Die anwesenden Ratsmitglieder werden namentlich zur geheimen Stimmabgabe mit Stimm-
zettel aufgerufen.

Anschließend stellt der Wahlausschuss das Ergebnis des 1 . Wahlganges wie folgt fest:

stimmberechtigte Ratsmitglieder: &
abgegebene Stimmen: !

ungültige Stimmen/ Enthaltungen:

gültige Stimmen: ff

davon für:

"S==,
'X

fTÖ'

-,2

/l



2. Wahlgang

Da im 1 . Wahlgang keiner der Vorschläge die erforderliche Mehrheit (mehr als die Hälfte der
abgegebenen Stimmen) erhalten hat, ist die Wahl bei unveränderten Wahlvorschlägen zu wie-
derholen.

Die anwesenden Ratsmitglieder wurden namentlich zur geheimen Stimmabgabe mit Stimm-
zettel aufgerufen.

Anschließend stellte der Wahlausschuss das Ergebnis des 2. Wahlganges wie folgt fest:

stimmberechtigte Ratsmitglieder:

abgegebene Stimmen:

ungültige Stimmen/ Enthaltungen:

gültige Stimmen:

davon für:

7



Stichwahl

Da im 2. Wahlgang ebenfalls keiner der Vorschläge die erforderliche Mehrheit (mehr als die
Hälfte der abgegebenen Stimmen) erhalten hat, findet zwischen den beiden Vorschlägen mit
der höchsten Stimmenzahl eine Stichwahl statt.

Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, wer in die Stichwahl kommt; der Losentscheid
erfolgt durch den Vorsitzenden.

Die anwesenden Ratsmitglieder wurden namentlich zur geheimen Stimmabgabe mit Stimm-
zettel aufgerufen.

Anschließend stellte der Wahlausschuss das Ergebnis der Stichwahl wie folgt fest:

stimmberechtigte Ratsmitglieder:

abgegebene Stimmen:

ungültige Stimmen/ Enthaltungen:

gültige Stimmen:

davon für:

/

}



Der Vorsitzende stellt fest, dass Q-, S;"y , y' (-01 q 2 'Th damit zur/zum 2. Beigeord-
neten der Ortsgemeinde Hallschlag gewählt ist. Die/dfü,, Ge-wählte nimmt die Wahl an.

Hallschlag, 27.06.2019

Dera&ahG

(Dirj< Weicker, Ortsbürgermeister)

h[y
(Beisit'Jaer/in)

uSS

"R-'i b""""'l
'ig-, Schriftführerin)(Petra Sonntag, Scl

(Be4Ler/in)



Niederschrift über die Ernennung, Vereidigung und Einführung des/der Ersten Beige-
ordneten der Ortsgemeinde Hallschlag

?lFrau <"'9','v,'; qs.521'a'y.( ( (!?.. wurde in der heu?igen S!?zung deS Or(sgeme!ndera(es
Hallschalg ?Ersten Beigeordneten der Ortsgemeinde Hallschlag gewählt.

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und des Landesbeamtengesetzes ist der/die
neue Erste Beigeordnete unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeam-
ter/Ehrenbeamtin zu ernennen. Der Ortsbürgermeister verlas den Inhalt der Ernennungsur-
kunde und händigte diese dem/der neuen Ersten Beigeordneten aus.

Danach leistete der/die neue Erste Beigeordnete den im Landesbeamtengesetz vorge-
schriebenen Diensteid. Dazu wiederholte der/die Erste Beigeordnete unter Erheben der
rechten Hand die ihm/ ihr vorgesprochene Eidesformel wie folgt:

,,Ich schwöre /
Treue dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland /
und der Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz, /
Gehorsam den Gesetzen /

und die gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, /
so wahr mir Gott helfe."

Im Anschluss an die Vereidigung wurde der/die Erste Beigeordnete durch den Ortsbürger-
meister per Handschlag in das Amt eingeführt.

Hqllschlag,47.06.,7p19

(Dir Weicker,Orts argermeister)

Schi?A,a-A
(Erste/r Beigeordnete/r)
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Niederschrift über die Ernennung, Vereidigung und Einführung des/der 2. Beigeordne-
ten der Ortsgemeinde Hallschlag

hem? 'O?t:1? y; , (c>7 (;i,,, wurde in der heutigen Sitzung des Ortsgemeinderates
Hallschlag zum/zur 2. Beigel' rdneten der Ortsgemeinde Hallschlag gewählt.

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und des Landesbeamtengesetzes ist der/die
neue 2. Beigeordnete unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeam-
ter/Ehrenbeamtin zu ernennen. Der Ortsbürgermeister verlas den Inhalt der Ernennungsur-
kunde und händigte diese dem/der neuen 2. Beigeordneten aus.

Danach leistete der/die neue 2. Beigeordnete den im Landesbeamtengesetz vorgeschriebe-
nen Diensteid. Dazu wiederholte sie/er unter Erheben der rechten Hand die ihm/ ihr vorge-
sprochene Eidesformel wie folgt:

,,Ich schwöre /
Treue dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland /
und der Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz, /
Gehorsam den Gesetzen /

und die gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, /
so wghr mir Gott helfe."

Im Anschluss an die Vereidigung wurde der/die 2. Beigeordnete durch den Ortsbürgermeis-
ter per Handschlag in das Amt eingeführt.

Hallschlag,27.06.20o09

Crö
(Dirk Weic er, Ortsbüiermeister)
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